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In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 7.2.2018 entschiedenen Fall be-
wohnten die Mieter eine 94 qm große Mietwohnung. Die gesamte Wohnfl ä-
che des Hauses beläuft sich, soweit sie an den für die Wohnung der Mieter 
maßgeblichen Heizkreis angeschlossen ist, auf knapp 720 qm. Der zwischen 
den Parteien geschlossene Mietvertrag sah eine monatliche Vorauszahlung 

auf die Betriebskosten in Höhe von 200 € vor. Für die Jahre 2013 und 2014 verlangte der 
Vermieter eine Nachzahlung auf die in den Betriebskosten enthaltenen Heizkosten in 
Höhe von mehr als 5.000 €. Die betreffenden Jahresabrechnungen wiesen für die Miet-
wohnung Verbrauchswerte aus, die 42 bzw. 47 % der jeweils im Heizkreis insgesamt 
gemessenen Verbrauchseinheiten ausmachten. Die Mieter beanstandeten diese Abrech-
nungswerte als nicht plausibel und bestritten, diese in ihrer Höhe auffällig von der 
Wohnfl ächenverteilung abweichende Wärmemenge tatsächlich verbraucht zu haben. 
Ihrer Forderung, ihnen zur Überprüfung die Ablesebelege zu den Verbrauchseinheiten 
der übrigen Wohnungen vorzulegen, kam der Vermieter nicht nach.

Der BGH nutzte diese Entscheidung, einige Grundsätze zur Verteilung der Darlegungs- 
und Beweislast und zu den Verpfl ichtungen des Vermieters auf Gewährung einer Be-
legeinsicht in die jährlichen Betriebskostenabrechnung zu vertiefen. Danach liegt bei 
einer Nachforderung von Betriebskosten, die der Mieter aufgrund entsprechender Ver-
einbarung zu tragen hat, die Darlegungs- und Beweislast für die erhobene Forderung, 
also für die richtige Erfassung, Zusammenstellung und Verteilung der angefallenen Be-
triebskosten auf die einzelnen Mieter, beim Vermieter. 

Eine vom Vermieter vorzunehmende Abrechnung muss eine aus sich heraus verständ-
liche geordnete Zusammenstellung der zu den umzulegenden Betriebskosten im Ab-
rechnungsjahr getätigten Einnahmen und Ausgaben enthalten, um es dem Mieter zu 
ermöglichen, die zur Verteilung anstehenden Kostenpositionen zu erkennen und den 
auf ihn entfallenden Anteil an diesen Kosten gedanklich und rechnerisch nachzuprüfen. 
Dabei gehört es auch noch zu einer vom Vermieter vorzunehmenden ordnungsgemä-
ßen Abrechnung, dass er im Anschluss dem Mieter auf dessen Verlangen zusätzlich die 
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Einsicht in die Abrechnungsunterlagen ermöglicht, soweit dies etwa zur sachgerechten 
Überprüfung der Nebenkostenabrechnung erforderlich ist. 

In diesem Zusammenhang kann der Mieter auch die Einsicht in die vom Vermieter erho-
benen Einzelverbrauchsdaten anderer Nutzer eines gemeinsam versorgten Mietobjekts 
hinsichtlich der Heizkosten beanspruchen, um sich Klarheit zu verschaffen, ob bei einer 
verbrauchsabhängigen Abrechnung der Gesamtverbrauchswert mit der Summe der Ver-
brauchsdaten der anderen Wohnungen übereinstimmt, ob deren Werte plausibel sind 
oder ob sonst Bedenken gegen die Richtigkeit der Kostenverteilung bestehen.

Der Mieter muss kein „besonderes Interesse“ an der Belegeinsicht in die Verbrauchswer-
te der anderen Mietwohnungen darlegen. Es genügt bereits sein allgemeines Interesse, 
die Tätigkeit des abrechnungspfl ichtigen Vermieters zu kontrollieren. Solange der Ver-
mieter unberechtigt eine Belegeinsicht verweigert, besteht auch keine Verpfl ichtung des 
Mieters, die geforderte Nachzahlung zu leisten.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 28.2.2018 entschiedenen Fall 
wurde ein Mietverhältnis einvernehmlich beendet. Nach Rückgabe der 
Wohnung verlangte der Vermieter vom Mieter Schadensersatz, weil dieser 
insbesondere wegen Verletzung von Obhuts- und Sorgfaltspfl ichten für ver-

schiedene Beschädigungen der Wohnung verantwortlich sei. Eine Frist zu Beseitigung 
der betreffenden Schäden hatte er dem Mieter zuvor nicht gesetzt. Der Mieter war 
jedoch der Auffassung, dass Schadensersatz nur nach Ablauf einer gesetzten Frist zur 
Schadensbeseitigung hätte verlangt werden können.

Dieser Meinung folgten die BGH-Richter nicht und entschieden, dass ein Schadenser-
satzanspruch des Vermieters wegen Beschädigung der Mietwohnung keine Fristsetzung 
zur Schadensbeseitigung erfordert. 

Dem Mieter obliegt die Pfl icht, die ihm überlassenen Mieträume in einem dem vertrags-
gemäßen Gebrauch entsprechenden Zustand zu halten und insbesondere die Räume 
aufgrund der aus der Besitzübertragung folgenden Obhutspfl icht schonend und pfl eg-
lich zu behandeln. Der Vermieter kann bei Beschädigungen der Mietsache vom Mieter 
nach seiner Wahl statt einer Schadensbeseitigung auch sofort Geldersatz verlangen, 
ohne diesem zuvor eine Frist zur Schadensbehebung gesetzt zu haben. Dies gilt unab-
hängig davon, ob ein Vermieter einen entsprechenden Schadensersatz bereits vor oder 
erst nach der Rückgabe der Mietsache geltend macht.

 
Die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer zu Hause verbringt und während 
deren er der Verpfl ichtung unterliegt, einem Ruf des Arbeitgebers zum Ein-
satz innerhalb kurzer Zeit Folge zu leisten, ist als „Arbeitszeit“ anzusehen. 

Für die Einordnung als „Arbeitszeit“ ist entscheidend, dass sich der Arbeitnehmer an dem 
vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten und diesem zur Verfügung stehen muss, um 
gegebenenfalls sofort die geeigneten Leistungen erbringen zu können.

In einem vom Europäischen Gerichtshof am 21.2.2018 entschiedenen Fall musste ein 
Feuerwehrmann offenbar während seines Bereitschaftsdienstes nicht nur erreichbar 
sein. Zum einen war er verpfl ichtet, einem Ruf seines Arbeitgebers zum Einsatzort in-
nerhalb von acht Minuten Folge zu leisten, und zum anderen musste er an einem von 
seinem Arbeitgeber bestimmten Ort persönlich anwesend sein.

Der Gerichtshof stellte fest, dass, selbst wenn es sich bei diesem Ort um den Wohnsitz 
und nicht um seinen Arbeitsplatz handelte, die Verpfl ichtung, persönlich an dem vom 
Arbeitgeber bestimmten Ort anwesend zu sein, sowie die Einschränkung, die sich aus 
geografi scher und zeitlicher Sicht aus dem Erfordernis ergibt, sich innerhalb von acht 
Minuten am Arbeitsplatz einzufi nden, objektiv die Möglichkeiten eines Arbeitnehmers 
einschränken können, sich seinen persönlichen und sozialen Interessen zu widmen. An-
gesichts dieser Einschränkungen unterscheidet sich die Situation des Feuerwehrmannes 
von der eines Arbeitnehmers, der während seines Bereitschaftsdienstes einfach nur für 
seinen Arbeitgeber erreichbar sein muss.
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Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 22.2.2018 darf 
schwangeren Arbeitnehmerinnen aufgrund einer Massenentlassung gekün-
digt werden. In einem solchen Fall muss der Arbeitgeber der entlassenen 

schwangeren Arbeitnehmerin die ihre Kündigung rechtfertigenden Gründe und die 
sachlichen Kriterien mitteilen, nach denen die zu entlassenden Arbeitnehmer ausge-
wählt wurden.

Der Europäische Gerichtshof weist darauf hin, dass eine Kündigungsentscheidung, die 
aus Gründen erging, die wesentlich mit der Schwangerschaft der Betroffenen zusam-
menhängen, mit dem in einer EU-Richtlinie vorgesehenen Kündigungsverbot unverein-
bar ist. Dagegen verstößt eine Kündigungsentscheidung in der Zeit vom Schwanger-
schaftsbeginn bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs aus Gründen, die nichts mit der 
Schwangerschaft der Arbeitnehmerin zu tun haben, nicht gegen die EU-Richtlinie, wenn 
der Arbeitgeber schriftlich berechtigte Kündigungsgründe anführt und die Kündigung 
der Betroffenen nach den betreffenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder 
Gepfl ogenheiten zulässig ist.

   
Kinder haben gegen ihre Eltern einen Anspruch auf Unterhalt. Hierzu gehö-
ren auch die Kosten einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf. Wenn 
das BAföG-Amt in Vorschuss geht, kann es sich das Geld später von den 
Eltern wiederholen.

Die Eltern schulden einem Kind die Finanzierung einer Ausbildung, die den Fähigkei-
ten, dem Leistungswillen und den Neigungen des Kindes am besten entspricht und sich 
in den Grenzen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern hält. Wenn sich ein 
Kind in engem zeitlichen Zusammenhang nach einer Ausbildung zu einem Studium ent-
schließt, ist auch die Finanzierung des Studiums geschuldet. Voraussetzung ist aller-
dings, dass sich Ausbildung und Studium inhaltlich sinnvoll ergänzen.

Die unbeschränkte persönliche Haftung der Gesellschafter einer GbR für die 
Gesellschaftsverbindlichkeiten im Außenverhältnis besteht grundsätzlich 
nach ihrem Ausscheiden oder der Beschränkung ihrer Haftung als Komman-
ditisten fort, soweit der Rechtsgrund für den Anspruch im Zeitpunkt des 
Ausscheidens oder der Haftungsbeschränkung gelegt war. 

Für die unbeschränkte Haftung der Gesellschafter, die Kommanditisten werden, gelten 
allerdings für die Haftung aus früheren Verbindlichkeiten die Grundsätze der Enthaf-
tung. Danach haftet ein ausscheidender Gesellschafter nur für Altverbindlichkeiten, die 
innerhalb von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden fällig und im Sinne der Norm gel-
tend gemacht werden. Die fünfjährige Frist beginnt mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem 
der Gläubiger von dem Ausscheiden des Gesellschafters einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts positive Kenntnis erlangt.

Bereits 2014 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass die Er-
hebung, Speicherung und Übermittlung von personenbezogenen Daten im 
Rahmen eines Arztsuche- und -bewertungsportals im Internet zulässig ist.

In einem am 20.2.2018 dem BGH zur Entscheidung vorgelegten Fall bot dieser Betrei-
ber des Portals Ärzten den kostenpfl ichtigen Abschluss von Verträgen an, bei denen 
ihr Profi l – anders als das Basisprofi l der nicht zahlenden Ärzte – mit einem Foto und 
zusätzlichen Informationen versehen wurde. Daneben wurden beim Aufruf des Profi ls 
eines nicht zahlenden Arztes als „Anzeige“ gekennzeichnet und die Profi lbilder unmit-
telbarer Konkurrenten gleicher Fachrichtung im örtlichen Umfeld mit Entfernungsanga-
ben und Noten eingeblendet. Bei Ärzten, die sich bei ihm kostenpfl ichtig registriert und 
ein „Premium-Paket“ gebucht haben, erfolgte dies nicht.

Die Richter des BGH kamen zu dem Entschluss, dass bei der oben beschriebenen Praxis 
der Betreiber des Ärztebewertungsportals die Stellung als „neutraler“ Informationsmitt-
ler verlässt. Vor diesem Hintergrund kann der Portalbetreiber sein Grundrecht der Mei-
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nungs- und Medienfreiheit gegenüber dem Recht eines im Portal aufgeführten Arztes 
auf Schutz seiner personenbezogenen Daten nur mit geringerem Gewicht geltend ma-
chen. Somit ist einem Arzt ein „schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Spei-
cherung“ seiner Daten innerhalb des Portals zuzubilligen.

   
In seinem Urteil vom 22.2.2018 stellte das Oberlandesgericht Stuttgart 
(OLG) klar, dass in der Heilmittelwerbung die Wertgrenze von 1 € auch bei 
Werbegeschenken an Fachkreise (zu denen insbesondere Apotheker und 
Ärzte zählen) gilt.

In dem vom OLG entschiedenen Fall hatte ein pharmazeutisches Unternehmen zu Wer-
bezwecken Produktkoffer mit sechs verschiedenen Arzneimitteln gegen Erkältungsbe-
schwerden bundesweit an Apotheker verschenkt. Die Medikamente hatten einen (unra-
battierten) Einkaufspreis von 27,47 €.

Nach der gesetzlichen Bestimmung ist ausnahmsweise die Zuwendung von geringwer-
tigen Kleinigkeiten zulässig. Für Zuwendungen an den Verbraucher hatte der Bundesge-
richtshof in einem Urteil aus 2013 eine Wertgrenze von 1 € defi niert. Diese Wertgrenze 
gilt auch für Angehörige der Fachkreise wie Ärzte und Apotheker, entschieden die OLG-
Richter. So ist bei einer kostenlosen Leistung oft zu erwarten, dass sich der Empfänger 
in irgendeiner Weise erkenntlich zeigt. Dies könnte dazu führen, dass der umworbene 
Apotheker einem Kunden die Produkte des Pharmaunternehmens empfi ehlt. Hierin be-
steht eine unsachliche Beeinfl ussung, die durch das Gesetz verhindert werden soll.

Enterbt ein Großvater nur seinen Sohn und vererbt sein Vermögen ande-
ren Erben, kann dem Enkel ein Pfl ichtteilsanspruch zustehen. Das haben die 
Richter des Oberlandesgerichts Hamm am 26.10.2017 entschieden.

Grundlage der Pfl ichtteilsberechtigung ist, wie beim gesetzlichen Erbrecht, die recht-
liche Abstammung des Enkels von seinem Vater. Diese hatte der Enkel im vorliegenden 
Fall mit einer Geburtsurkunde nachgewiesen. Nach dem Inhalt dieser Urkunde war der 
Enkel das Kind des jüngeren Sohns des Erblassers. Dass der Enkel ein nicht eheliches 
Kind ist, ist rechtlich unerheblich. Ob der Enkel auch biologisch vom Sohn des Erblassers 
abstammt, ist aufgrund der feststehenden rechtlichen Vaterschaft nicht von Bedeutung. 
Das vom Erblasser errichtete Testament hatte den Enkel durch die vom Erblasser be-
stimmte Erbeinsetzung seines Bruders und seiner Lebensgefährtin von der gesetzlichen 
Erbfolge ausgeschlossen. Als entfernterer Abkömmling des Erblassers war der Enkel 
nunmehr pfl ichtteilsberechtigt.

Dem Vater hatte der Großvater neben dem Erbrecht auch den Pfl ichtteil entzogen. Das 
folgt aus einer testamentarisch verfügten Enterbung, die auch wirksam ist. Im Gegen-
satz zu seinem Vater hat der Enkel sein Pfl ichtteilsrecht nicht verloren. Der Erblasser 
hatte in seinem Testament nur angeordnet, seinen Söhnen, nicht aber auch deren Nach-
kommen den Pfl ichtteil zu entziehen.
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 Basiszinssatz: seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %
 (§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

 Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
 (§ 288 BGB seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
  (abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  (abgeschlossen ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale
 
 Verbraucherpreis- 2018: Februar = 110,3; Januar = 109,8 
 index: 2010 = 100  2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; Oktober = 109,6; September = 109,6;   
  August = 109,5; Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai = 108,8; April =109,0; März = 109,0; 
  Februar = 108,8; Januar = 108,1
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! 
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


